
Anlage zu TOP 4.8 c

  58. Tagung des AdV AK LK

Vorgaben und Realisierung der Erfassung und Führung der tatsächlichen Nutzung in den Ländern

2     Welche Verfahren zur Erfassung der TN kommen derzeit in welcher Kombination zum Einsatz (ggf. differenziert nach einzelnen TN)?

3     Wie groß sind die Mindestflächen der TN zur Unterdrückung von Kleinstrukturen ab denen TN als eigenständige Abschnittsflächen zu erfassen sind (ggf. differenziert nach einzelnen TN)?

4     Werden die Mindestgrößen der TN-Abschnittsflächen nach Nr. 3 auch in ALKIS angehalten oder welche anderen Vorgaben gelten ?

5     Wie hoch wird der prozentuale Anteil der Tatsächlichen Nutzungen eingeschätzt, die real nach den Vorgaben gem. Spalten 1-3 im Liegenschaftskataster geführt werden ?  (Bezüglich anders geltender Vorgaben unter ALKIS bitte Angaben in Klammern).

6     Wann wird voraussichtlich die landesweite Umsetzung entsprechend den Vorgaben erfolgt sein ? (Bezüglich anders geltender Vorgaben unter ALKIS bitte Angaben in Klammern).

7     Erfolgt die Aktualisierung der TN anlassbezogen oder periodisch in welchem zeitlichen Rhythmus (ggf. differenziert nach einzelnen TN)?

Stand : 30.04.2010

Land 

Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage Ortslage Feldlage

BW

Grundsätzlich keine; Ausnahme: 
Hausgärten über 10ar sind gesondert 
als Gartenland auszuweisen. 
Ansonsten ist nach dem 
Dominanzprinzip zu erfassen.

-

BY

BE

BB

 

HB 0,1 0,1-1 m

HH

HE

NI wie Feldlage 0,2 m wie Feldlage
ddd  örtl. Erfassung +   dddd  Orthophoto (+         

externe Stellen)
wie Feldlage

1000 m², bei besonderer Bedeutung auch 
kleinere Flächen

wie Feldlage

bis auf Straßen- und 
Gewässerflächen 
werden TN-Flächen 
nicht aggregiert

wie Feldlage
100 % (ständige 
Aufgabe nach NVermG)

wie Feldlage

TN wird ständig 
entsprechend der 
Angaben in Spalte 7 
aktualisiert

wie Feldlage
anlassbezogen + 

periodisch alle 4 Jahre

MV 0,1 m örtl. Erfassung + Orthophoto 1 m² 1 m²
100%
(ohne Genauigkeit)

unbestimmt anlassbezogen

NW
angemessene 
Genauigkeit

angemessene 
Genauigkeit

(mindestens 3 m)

RP

SL

SN

LSA

SH

TH

- anlassbezogenEinmessung auf dm örtl. Erfassung - -

1     Mit welcher Mindestgenauigkeit müssen die Grenzen der Abschnittsflächen der TN eingemessen werden (ggf. differenziert nach einzelnen TN)?

voraussichtlicher Abschluss der Erneuerung nach 

den Vorgaben aus Spalte 1-3 (oder 4)                                 

[ Jahr ]

65

vorgeschriebene geometrische Genauigkeit von 

Grenzen der TN-Abschnittsflächen                          [ 

m ]

1 2 3 4

Angewandte Verfahren zur Erfassung der TN

Ja, nach Nr. 3

Aktualisierungszyklus                                                                 

[ Jahre ]

7

100% _ anlassbezogen

5 100

 Mindestgröße von aggregierten TN-Flächen in 

ALKIS                                                                           

[ m² ]

Erneuerung der Nachweise entsprechend Spalten 1-

3 (oder 4)                                                                        

[ % der Landesfläche ] 

flurstücksbezogene Erfassungsuntergrenze von                                                                                        

TN-Abschnittsflächen                                                                                                                               

[ m² ]

rechtlich bei allen erfüllt,
Angabe über Aktualität ist nicht möglich

100Ja!

1 m²

100

3. Für alle anderen Nutzungsartengruppen und Nutzungsarten gilt keine 
Erfassungsuntergrenze, d. h. es können auch Flächen < 100 m² erhoben werden.

1 m²

nahe 100%

Begründung: Die unter den Ziffern 1 bis 3 für die 
Führung der TN unter ALKIS beschriebenen 
Regeln galten weitgehend so auch schon für die 
Führung der TN in den bisherigen Nachweisen 
des Liegenschaftskatasters (ALB und ALK)

bisher:
differenziert nach TN:                                                                                                                  

geringwertige  Nutzungen: 300 m²                                                                                                          
höherwertige Nutzungen: 100 m²

unter ALKIS:
keine flurstücksbezogene Erfassung

Keine konkreten Vorgaben.

Bei Verschneidung der Flurstücke mit der TN 
dürfen in der Nähe einer Flurstücksgrenze aber 
keine Kleinstflächen für die TN entstehen.

örtliche Erfassung + externe Stellen

Besondere Regelungen:

Für neue Verkehrsflächen: Übernahme von Informationen zur TN aus ATKIS 
nach ALKIS (ohne Rücksicht auf vorhandenen Flurstücksbestand), wenn 
Straßenschlussvermessung nicht zeitnah nach Fertigstellung der neuen 
Verkehrsfläche erfolgt.

In Verfahren nach FlurbG: Unmittelbare Übernahme festgestellter bzw. 
entstehender Änderungen in der TN nach ALKIS (ohne Rücksicht auf 
vorhandenen Flurstücksbestand).

Differenziert nach Nutzungsartengruppen und Nutzungsarten: 

300 m²:
"Halde", "Bergbaubetrieb", "Tagebau, Grube, Steinbruch", "Sport, Freizeit- und 
Erholungsfläche" (Ausnahme: "Wochenend- und Ferienhausfläche" sowie "Friedhof"), 
alle Nutzungsartengruppen der Nutzungsartenbereiche "Verkehr", "Vegetation" 
(Ausnahme: "Hopfen" und "Weingarten") und "Gewässer"

100 m²:
"Hopfen", "Weingarten"

Keine Erfassungsuntergrenze für alle anderen Nutzungsartengruppen und 
Nutzungsarten des hessischen ALKIS-Objektartenkatalogs.

Die zu Ziffer 3 gemachten Angaben beziehen 
sich bereits auf die Erhebung der TN unter 

ALKIS.

1 m
örtl. Erfassung (+ externe Stellen),

Auswertung Orthophotos

differenziert nach TN:
grundsätzlich 500 m²

Gebäudeflächen*, Flächen oberirdischer Gewässer, dem öffentlichen Verkehr 
gewidmete Flächen:    -

derzeit keine Änderungen gegenüber bisher. 
Regelung vorgesehen

siehe Spalte 5
anlassbezogen

(periodisch ist vorgesehen)

örtl. Erfassung + Orthophoto keine m2-Angabe, fachliche Bedeutung entscheident wie 3 100 2010 laufend

örtl. Erfassung + Orthophoto (+ externe Stellen) 85%

durch örtl. Erfassung (+ Auswertung von Orthophotos)
keine konkreten Vorgaben; anlassbezogen

=> 0,1 bis 1 m

-

Ende 2010

2009
(Vormigration für ALKIS

wurde nur innendstl.
durchgeführt)

differenziert nach TN:  Bereich Verkehr: 10 - 100 m², Vegetation: 300 m²,                                                
Bereich Gewässer: 100 - 300 m²

noch offen

nach örtl. Erfassung
(500 qm wären zweckmäßig)

1,0 – 2,0
örtl. Erfassung + Orthophoto +  

externe Stellen
noch nicht festgelegt

0,1 m örtl. Erfassung
differenziert nach TN:  

geringwertige  Nutzungen: 300 m²     
höherwertige Nutzungen: 100 m²

2010
Anlassbezogen 

+ periodisch alle 3 Jahre

anlassbezogen---

anlassbezogen +periodisch alle 4 Jahre

anlassbezogen

anlassbezogen + periodisch alle 5 Jahre

0,2 m örtl. Erfassung + Orthophoto 100% anlassbezogen + periodisch alle 3 Jahre

100%
differenziert nach TN:                                                              

geringwertige  Nutzungen: 300 m²                                          
höherwertige Nutzungen: 100 m²

1. Digitale Orthophotos
2. örtl. Erfassung

3. Messungsbegl. Erfassung
4. externe Stellen

örtl. Erfassung

1
differenziert nach TN:
Verkehr: 0,25 - 1 Jahr
ansonsten: 3 Jahre

_ 201198%

100 aktuell100

örtl. Erfassung + Orthophoto

örtl. Erfassung + Orthophoto0,2m (bei Liegenschafts-vermessung) 1000 m², bei besonderer Bedeutung auch kleinere Flächen

-

-

--

300 m² noch keine Vorgaben

örtl. Erfassung
(+ Orthophoto)

anlassbezogen

anlassbezogen

anlassbezogen

erledigt

-

80%

bereits abgeschlossen

-

- (2013)'
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